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Erster Bürgermeister Michael Berninger eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des Bau-, 
Umwelt- und Verkehrsausschusses. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemä-
ße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
1 Bekanntgaben  

 
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik: 
Die beauftragte Firma Knorr Elektrotechnik aus Zellingen beginnt am 13. Februar mit den Arbei-
ten zur Umrüstung der sog. „Retrofit-Leuchtmittel“ im Stadtgebiet. 
Danach startet die eigentliche Umrüstung am 23. Februar im Stadtteil Streit, anschließend 
geht’s nach Mechenhard und die Arbeiten enden planmäßig Ende Juni in Erlenbach.  
 
Mit der Umrüstung der Leuchtmittel werden auch die sog. „elektronischen Vorschaltgeräte“ aus-
getauscht. Diese müssen für die (beschlossene) „Nachtabsenkung“ auf 50% der Leuchtkraft 
zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr „angelernt“ werden. Diese „Anlernphase“ bedingt die sukzes-
sive techn. Rücksetzung der seit August eingerichteten Nachtabschaltung zwischen 1:00 Uhr 
und 5.00 Uhr. 
 
Hierzu erfolgt auch eine Veröffentlichung im Amtsblatt und auf der städt. Homepage. 
 
  
 
 

2 
Alternative Trinkwassererschließung; 
8. Sachstandsbericht zur laufenden Maßnahme 

 

 
Diskussionsverlauf: 
Frau Susanne Fritsch/Weber-Ingenieure ist in Vertretung des Herrn Ohmann zur Sitzung per-
sönlich anwesend und stellt den Sachstandsbericht - welcher dem Protokoll als ANLAGE 1 bei-
gefügt ist - sowie die Hintergründe der anstehenden Beschlüsse vor und beantwortet die Fra-
gen aus dem Gremium. 
 
  
 
 

2.1 
Beschlussfassung über die Auftragserteilung der Vorplanung (LPH 
2) zur Trinkwasseraufbereitungsanlage (Objekt 3) 

 

 
Auf Basis der Studie aus dem Jahre 2017 reichte Weber-Ingenieure (ehem. Unger-Ingenieure) 
bereits am 05.02.2018 ein Honorarangebot über die Planungsleistungen zur Gesamtmaßnahme 
der „Alternativen Trinkwassererschließung“ ein. Der Honorarvertrag wurde nach Beschlussfas-
sung des Stadtrates vom 22.03.2018 am 25.04.2018 geschlossen. 
 
Dabei wurde die Vorplanung (LPH 2) u.a. auch der Wasseraufbereitungsanlage (Objekt 3) be-
reits mit der Studie angeboten und abgerechnet. 
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Die Forderung von Weber-Ingenieure über die neuerliche Beauftragung der Vorplanung zum 
Wasserwerk (Objekt 3) wird u.a. mit dem neuen Standort des Wasserwerks von der DEA-
Station/Elsenfeld zu den neuen Brunnen (Festlegung neuer Standort, neue Lage Schutzzone II, 
Veränderung der Bauwerkform wegen der Hanglage, zusätzliche Planung eines Nebengebäu-
des für ein Notstromaggregat, separate Zuleitungen der Brunnen in das WW, Vergrößerung des 
Bauwerks und der dazugehörigen Technik wegen der höheren Wassermenge) sowie mit der 
technischen Ausrüstung, welcher durch den AMME (UV-Anlage, spezielle Schiebertechnik 
usw.) vorgegeben wird, begründet.  
 
Hierzu fand am 13.12.2022 verwaltungsintern ein gemeinsames Gespräch mit Vertretern von 
Weber-Ingenieure unter Hinzuziehung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes 
(BKPV) statt, worin u.a. die Notwendigkeit unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbe-
dingungen einer (erneuten) Beauftragung der Vorplanung erörtert wurde. Im Ergebnis konnte 
die Auftragserteilung in Übereinstimmung mit dem BKPV bestätigt werden.  
 
Mit Datum vom 19.12.2022 erreichte daraufhin die Verwaltung das erbetene Honorarangebot 
auf Basis der HOAI 2021 § 43 Abs.1 Ingenieurbauwerk bzw. § 55 Abs. 1 Technische Ausrüs-
tung mit nachstehenden Eckdaten: 

 
 Ingenieurbauwerk: 
Honorarzone III – Mindestsatz 
Die LPH 2 (Vorplanung) wurde gegenüber der HOAI (20%) mit dem Ansatz in Höhe von 15% 
und damit mit einem Nachlass angeboten. 
 
 Technische Ausrüstung: 
Honorarzone II – Mindestsatz 
Die LPH 2 (Vorplanung) wurde entsprechend der HOAI in Höhe von 9% angeboten. 
 
Nebenkosten werden psch. mit 5% des Netto-Honorars angeboten. 
 
Vorläufige Honorarermittlung gemäß o.g. Honorarangebot: 
Ingenieurbauwerk Grundhonorar (netto)                                  EUR    7.405,85 
Technische Ausrüstung Grundhonorar (netto)                                EUR    3.357,99 
Zwischensumme EUR  10.763,84 
Zuzügl. 5% Nebenkosten                             EUR      538,19 
Vorl. Honorarsumme (netto)                      EUR  11.302,03 
Vorl. Honorarsumme (brutto) EUR  13.449,42 
 
Aufgrund der laufenden Planung zur Wasseraufbereitungsanlage (Objekt 3) wurde der Hono-
rarauftrag in Abstimmung mit dem BKPV verwaltungsseitig erteilt. Hierzu ist eine nachträgliche 
Beschlussfassung erforderlich. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die erforderlichen HH-Mittel sind im Verm.-HH unter HH-Stelle 1.8151.9500 bereitzustellen. 
Dementsprechend ist der aktuelle HH-Ansatz zu aktualisieren. 
 
Beschluss: 
Der Auftragserteilung über die Vorplanung (LPH 2) zur Trinkwasseraufbereitungsanlage (Objekt 
3) zur laufenden Maßnahme der „Alternativen Trinkwassererschließung“ an das Büro Weber 
Ingenieure GmbH in Darmstadt zum vorliegenden Honorarangebot vom 19.12.2022 wird nach-
träglich zugestimmt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
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2.2 
Beschlussfassung über die Vorplanung mit Kostenschätzung zur 
Trinkwasseraufbereitungsanlage (Objekt 3) 

 

 
Die Vorplanung mit Kostenschätzung wird in der Sitzung vorgestellt. 
 
Diskussionsverlauf: 
Frau Susanne Fritsch/Weber-Ingenieure stellt in der Sitzung anhand einer Präsentation, welche 
dem Protokoll als ANLAGE 2 beigefügt ist, die Vorplanung zum Objekt 3 (Wasserwerk) vor und 
erläutert die dazugehörige Kostenschätzung. 
 
Beschluss: 
Dem in der Sitzung vorgestellten Vorplanungsentwurf zum Neubau der Trinkwasseraufberei-
tungsanlagen mit der dazugehörigen Kostenschätzung vom 06.02.2023 wird zugestimmt. Mit 
den weiteren Leistungsphasen - Entwurfsplanung kann begonnen werden. 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

2.3 
Beschlussfassung über die Planungsleistungen der EMSR-
technischen Ausrüstung der Trinkwasseraufbereitungsanlage (Ob-
jekt 3) 

 

 
Die laufende Werkplanung zur Wasseraufbereitungsanlage (Objekt 3) macht neben den bereits 
beauftragten Ingenieurleistungen die zeitnahe Einbindung der Planungsleistung für die EMSR-
technische Ausrüstung erforderlich. 
 
Aufgrund umfangreicher Vorkenntnisse aus vorangegangenen Planungen innerhalb des AM-
ME-Gebietes wurde das Büro „Ingenieurgesellschaft Kemmerer mbH“ aus Alzenau zur Abgabe 
eines Honorarangebotes gebeten. 
 
Mit Datum vom 19.01.2023 erreichte die Verwaltung das entsprechende Honorarangebot auf 
Basis der HOAI 2021 § 56 Abs.1 Technische Ausrüstung und Kostenschätzung mit nachste-
henden Eckdaten: 
 
Honorarzone II – Mittelwert 
Die LPH 1 (Grundlagenermittlung) bis LPH 3 (Entwurfsplanung) und  
LPH 5 (Ausführungsplanung) bis LPH 9 (Objektbetreuung) werden gegenüber der HOAI (100%) 
mit dem Ansatz von 94% und damit mit einem Nachlass von 6% angeboten. 
 
Zusätzlich wird ein Nachlass von weiteren 12% angeboten. 
Nebenkosten werden psch. mit 3% des Netto-Honorars benannt. 
 
Vorläufige Honorarermittlung lt. Honorarangebot: 
Grundhonorar (netto)                                EUR 75.224,18 
zuzügl. 2% Nebenkosten                              EUR   2.225,73 
abzügl. Nachlass 12%    EUR   9.297,71  
Vorl. Honorarsumme (netto)                   EUR 68.183,19 

Vorl. Honorarsumme (brutto)   EUR 81.138,00 
 
Verwaltungsseitig kann die Beschlussfassung zur Auftragserteilung der Planungsleistungen zur 
EMSR-technischen Ausrüstung an das Büro Kemmerer empfohlen werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die erforderlichen HH-Mittel sind im Vermögenshaushalt unter HH-Stelle 1.8151.9500 einzupla-
nen. Der bereits vorhandenen HH-Ansatz muss dabei entsprechend angepasst werden. 
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Beschluss: 
Der Auftragserteilung über die Planungsleistungen zur EMSR-technischen Ausrüstung für die 
Trinkwasseraufbereitungsanlage (Objekt 3) zur laufenden Maßnahme der „Alternativen Trink-
wassererschließung“ an das Büro „Ingenieurgesellschaft Kemmerer mbH“ in Alzenau zum vor-
liegenden Honorarangebot vom 19.01.2023 wird zugestimmt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

2.4 
Beschlussfassung über die Auftragserteilung zum Nachtragsange-
bot Nr. 2 zur Trinkwassertransportleitung (Objekt 2) 

 

 
Zur bereits abgeschlossenen Tiefbaumaßnahme zur Trinkwassertransportleitung (Objekt 2) 
reichte die ausführende Firma Zehe Bau GmbH aus Burkardroth-Premich am 31.10.2022 das 2. 
Nachtragsangebot über die von Weber Ingenieure geprüfte Angebotssumme in Höhe von (brut-
to) EUR 13.190,86 ein. 
 
Inhaltlich handelt es sich um geänderte oder zusätzliche, im LV nicht enthaltene, notwendige 
Leistungen wie z.B. Bauschuttentsorgung, Modellierung von Böschungen, geänderte Ausfüh-
rung zur Schotterung der Waldwege etc. 
 
Auftragsübersicht:  (netto) 

 

 (brutto) 

Hauptauftrag EUR 822.188,16 

 

EUR 978.403,91 

Nachtrag Nr. 1 EUR 50.023,03 

 

EUR 59.527,41 

Einsparung durch Nachtrag Nr. 1 EUR -52.064,36 

 

EUR -61.956,59 

Nachtrag Nr. 2  EUR 11.084,76   EUR 13.190,86 

Neue Auftragssumme EUR 831.231,59 

 

EUR 989.165,59 

      Schlussrechnung EUR 841.427,67   EUR 1.001.298,93 

 
Die Arbeiten zum Bau der Trinkwassertransportleitung (Objekt 2) sind abgeschlossen, die 
Schlussrechnung geprüft und angewiesen. Der Auftragserteilung zu den Leistungen im 2. Nach-
tragsangebot wäre somit nachträglich zu beschließen. 
 
Beschluss: 
Der Auftragserteilung über das vorliegende 2. Nachtragsangebot vom 31.10.2022 in Höhe von 
(brutto) EUR 13.190,86 an die ausführende Firma Zehe Bau GmbH aus Burkardroth-Premich 
zum Bau der Trinkwassertransportleitung (Objekt 2) zur laufenden Maßnahme der „Alternativen 
Trinkwassererschließung“ wird zugestimmt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

2.5 
Beschlussfassung über die Lieferung von zwei elektronischen 
Durchflussmesser (MID) innerhalb der Transportleitung zum Hoch-
behälter NZ (Objekt 2) 

 

 
Im Zusammenhang mit der Verlegung der Trinkwassertransportleitung (Objekt 2) vom Wasser-
werk zum Hochbehälter Niederzone (NZ) zur laufenden Maßnahme „Alternative Trinkwasserer-
schließung“ wird an den Einläufen zu den Wasserkammern 1 und 2 im Hochbehälter jeweils ein 
elektronischer Durchflussmesser (MID) DN 150 erforderlich.  
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Auf Veranlassung des AMME reichte die Firma ACS Industrietechnik aus Nürnberg am 
21.06.2022 hierzu ein Kostenangebot mit einer Angebotssumme in Höhe von (netto) EUR 5.280 
über die Lieferung von zwei MID‘s ein. 
  
Die Montage wird im Zuge der in diesem Jahr geplanten technischen Ertüchtigung der EMSR-
Technik im HB-NZ durch den AMME erfolgen. Aufgrund der angekündigten Preiserhöhungen 
und Lieferzeiten wurden die MID`s bereits bestellt und geliefert. 
 
Hierzu wird um nachträgliche Beschlussfassung gebeten. 
 
Beschluss: 
Der Auftragserteilung an die Firma ACS Industrietechnik aus Nürnberg über die Lieferung von 
zwei elektronischen Durchflussmessern gemäß vorliegendem Angebot vom 21.06.2022 zum 
Einbau in die Trinkwassertransportleitung der Wasserzuläufe im Hochbehälter NZ zur laufenden 
Maßnahme „Alternativen Trinkwassererschließung“ wird zugestimmt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

3 
5. Änderung des Bebauungsplanes "Siedlung"; 
Beratung mit Empfehlung zum Aufstellungsbeschlusses an den 
Stadtrat 

 

 
Zur geplanten städtebaulichen Innenverdichtung wird durch die Eigentümer des Grundstücks 
„Am Aurain 22“, Fl.-Nr. 7155/2, der Antrag auf Änderung des Bebauungsplans „Siedlung“ ge-
stellt.  
 
Bei dem Grundstück handelt es sich um ein Eckgrundstück zwischen der Straße „Am Aurain“ 
und dem Verbindungsweg zum „Dr.-Strube-Platz“. An der Verbindungsstraße wurden bereits 
bei zwei weiteren Grundstücken eine Hinterliegerbebauung ermöglicht. Die geplante Hinterlie-
ger-Baufläche liegt am Verbindungsweg zum Dr.-Strube-Platz und ist verkehrlich bereits er-
schlossen. Um den bis dato nicht bebaubaren Grundstücksteil mit einem neuen Baufenster zu 
versehen, muss der Bebauungsplan geändert werden.  
 
Die bestehende Grenzgarage soll abgebrochen werden, um das Baufeld für ein geplantes Dop-
pelhaus zu schaffen. Die Firstrichtung des Doppelhauses ist in ostwestliche Ausrichtung ange-
dacht. Das Grundstück soll Realgeteilt werden, wobei zu allen Grundstücksgrenzen ein Min-
destabstand von mind. 3,0 m eingehalten wird. Die Erschließung von Ver- und Entsorgung kann 
über den bebauten Grundstücksteil „Am Aurain 22“ erfolgen; zur Wärmeversorgung ist eine 
Wärmepumpe geplant. 
 
Vor dem Hintergrund derzeitiger Grundstückssituation in Erlenbach sowie der städtebaul. Nach-
verdichtung im Innenbereich, welche u.a. aus ökologischer Sicht einer Versiegelung im Außen-
bereich immer vorzuziehen ist, kann der B-Plan-Änderung zugestimmt werden, um die Garten-
fläche künftig wohnbaulich nutzbar zu machen.  
 
Die Kosten der notwendigen B-Plan-Änderung sind durch den Antragsteller zu tragen. 
 
Es bietet sich die Aufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB im 
sog. „beschleunigten Verfahren“ an. Eine gleichzeitige Änderung des FNP ist nicht erforderlich, 
da dieser den beschriebenen Bereich bereits als Wohnbaufläche (W) vorsieht.  
 
Die B-Plan-Änderung erhält die Bezeichnung „5. Änderung des Bebauungsplans Siedlung“. 
 
Rechtslage: 
§ 13a BauGB 
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Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat: 
Der Aufstellung einer 5. Änderung des Bebauungsplans „Siedlung“ wird zugestimmt. Gemäß § 
2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13a BauGB wird die Aufstellung einer Änderung des Bebauungs-
planes im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung beschlossen. 
Der Planungsbereich umfasst die Flur-Nr. 7155/2 (Am Aurain 22) der Gemarkung Erlenbach.  
Die B-Plan-Änderung erhält die Bezeichnung „5. Änderung des Bebauungsplanes Siedlung“. 
Die Kosten tragen die Antragsteller. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

4 
Städtisches Rathaus; 
Beschlussfassung über die Auftragserteilung der Planungsleistun-
gen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung 

 

 
Bereits 2018 wurde der Planungsauftrag zur baulichen Umsetzung des Brandschutzkonzepts 
im städtischen Rathaus an das Büro Johann und Eck Architekten – Ingenieure aus Bürgstadt 
erteilt. Auf eigenem Wunsch von Herrn Erhard Eck wurde das Büro am 11.11.2022 einvernehm-
lich aus dem Honorarvertrag entlassen und die bisher erbrachten Planungsleistungen abge-
rechnet. 
 
Das Büro Schuler Schickling Rössel Architekten aus Pflaumheim, welches bereits das Brand-
schutzkonzept für die Maßnahme erstellte, erklärt sich bereit die Planungsaufgabe zu über-
nehmen. Hierzu gab es am 09.11.2022 ein Übergabegespräch mit allen Beteiligten. 
 
Das Büro Schuler Schickling Rössel Architekten aus Pflaumheim reichte mit Datum vom 
23.11.2022 ein Honorarangebot nach Zeitaufwand und damit baukostenunabhängig ein. Das 
Honorarangebot summiert sich inkl. 4% Nebenkosten auf (brutto) EUR 32.332,30. Die Leistun-
gen werden in regelmäßigen Abständen nach den tatsächlich erbrachten Leistungsstunden ab-
gerechnet. 
 
Nach Einbau einer Brandmeldeanlage in 2021/2022 soll im nächsten Schritt die brandschutz-
techn. Ertüchtigungsmaßnahme mit den notwendigen baulichen Eingriffen in den Gebäudebe-
stand nach erfolgter Planungs-; Ausschreibungs- und Vergabephase im Spätsommer beginnen 
und ggf. in 2024 insgesamt abgeschlossen werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die erforderlichen HH-Mittel sind bereits im VermHH 2022 enthalten und werden in den Haus-
halt 2023ff übertragen. 
 
Beschluss: 
Der Auftragserteilung über die Planungsleistungen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung 
des städtischen Rathauses an das Büro Schuler Schickling Rössel Architekten in Großostheim 
gemäß vorliegendem Honorarangebot vom 23.11.2022 wird zugestimmt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
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5 Behandlung von Bauanträgen und Bauanfragen  

 
  
 
 

5.1 

Bauantrag ODW Immobilien GmbH; 
Nutzungsänderung eines Vereinsheim in eine Asylbewerberunter-
kunft; Pfützenäcker 11 
B-Plan "Pfützenäcker" 

 

 
Die ODW Immobilien GmbH beantragt die Baugenehmigung zur Nutzungsänderung eines Ver-
einsheims in eine Asylbewerberunterkunft, Pfützenäcker 11, Gemarkung Erlenbach. Das 
Grundstück liegt im MI-Bereich des Bebauungsplans „Pfützenäcker“. 
 
Das bisherige Vereinsheim wird im Bestand hauptsächlich im Gebäudeinneren verändert. Ins-
gesamt wird die Asylbewerberunterkunft mit 11 Zimmern, Schlafzimmer, 3 Küchen bzw. Aufent-
haltsräumen sowie Duschen und WCs ausgestattet. Die bisher bestehende westliche Grenzbe-
bauung wird vollständig zurückgebaut. 
 
Das Sozialamt im Landratsamt hat die Asylbewerberunterkunft angemietet und die Nutzung 
mittels vorgezogener Nutzungserlaubnis bereits zum 01.01.2023 aufgenommen. Es sollen vo-
raussichtlich 27 alleinstehende Asylbewerber im Gebäude untergebracht werden. 
 
Das Vorhaben benötigt eine Befreiung zur geringfügigen Überschreitung der GRZ von 0,6 auf 
0,69. Eine Befreiung dieser Art wurde im Bebauungsplangebiet bereits mehrfach erteilt. 
 
Die drei erforderlichen PKW-Stellplätze (1 Stellplatz / 30 Betten; mind. 3 PKW-Stellplätze) kön-
nen mit 6 zugeordneten Stellplätzen auf dem Nachbargrundstück Fl.-Nr. 3800/18, auf welchem 
sich auch die Zufahrt befindet, nachgewiesen werden. 
 
Eine Nachbarbeteiligung erfolgte nicht. Verwaltungsseitig kann Zustimmung empfohlen werden. 
 
Rechtslage: 
B-Plan „Pfützenäcker“ 
 
Beschluss: 
Zum Bauantrag der ODW Immobilien GmbH über die Nutzungsänderung eines Vereinsheimes 
in eine Asylbewerberunterkunft, Pfützenäcker 11, wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt 
und der Befreiung zur Überschreitung der GRZ zugestimmt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

5.2 

Bauantrag Irini und Christian Heinl; 
Errichtung eines überdachten Freisitzes, einer Poolanlage und Ein-
friedung als Zaunanlage; F.-J.-Schellenberger Straße 7 
B-Plan "Im Flürchen" 

 

 
Frau Irini und Herr Christian Heinl beantragen die Baugenehmigung für die Errichtung eines 
überdachten Freisitzes, für eine Poolanlage und eine Einfriedung als Zaunanlage auf dem 
Grundstück F.-J.-Schellenberger Str. 7, Fl.-Nr. 2580/26, Gemarkung Erlenbach. Das Vorhaben 
liegt im Bereich des Bebauungsplans „Im Flürchen“. 
Die Behandlung hierzu erfolgte bereits in den Sitzungen am 13.09. sowie am 11.10.2022. 
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Der Freisitz soll als Flachdach mit abweichender Dachform, Dachneigung und Dachdeckung 
errichtet werden. In der Septembersitzung wurde der Freisitz mit Standort außerhalb der Bau-
grenze beantragt; jedoch lagen die Anträge zur abweichenden Dachform etc. nicht vor. Diese 
werden nun durch die Genehmigungsbehörde nachgefordert. Der Freisitz mit Fahrradabstell-
plätzen und einer Größe von 6,20 m * 3,25 m (20,15 m²) sowie einer Höhe von 2,50 m wurde 
grenzständig bereits errichtet. 
 
Ferner wurden die Antragsteller seitens der Bauaufsichtsbehörde wiederholt aufgefordert, den 
baulich bereits errichteten Freisitz mit planabweichend flachgeneigtem Satteldach wieder zu-
rückzubauen und nach erteilter Baugenehmigung mit einem Flachdach zu errichten. Die Nach-
barn haben dem Bauvorhaben zugestimmt.  
 
Vor dem Hintergrund, dass innerhalb dieses Baugebietes bereits Abweichungen zu Dachform, 
Dachneigung/-deckung zugestimmt wurden, kann dem vorliegenden Antrag zugestimmt wer-
den. 
 
Rechtslage: 
B-Plan „Im Flürchen“ 
 
Beschluss: 
Zum Bauantrag von Frau Irini und Herrn Christian Heinl auf Errichtung eines überdachten Frei-
sitzes, einer Poolanlage und Einfriedung als Zaunanlage an der F.-J.-Schellenberger Straße 7, 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Im Flürchen“, wird das gemeindliche Einvernehmen 
zu den beantragten Befreiungen bzgl. abweichender Dachform, Dachneigung und Dachde-
ckung zur Freisitzüberdachung erteilt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

5.3 
Bauantrag Stefanie und Christoph Loy; 
Wohnhausneubau mit Garage; Vogelwiese 22 
B-Plan "Krötenhecken" 

 

 
Stefanie und Christoph Loy beantragen im Erweiterungsteil des Neubaugebietes „Krötenhe-
cken“ den Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem Grundstück mit der Flur-Nr. 
3300/34 zur Stichstraße Vogelwiese 22. 
 
Das eingeschossige Wohnhaus mit Satteldach DN= 38° und den Abmessungen 11,50 m * 
10,50 m und einer unterkellerten Einzel-/Grenzgarage (mit Technikraum) weicht in zwei Punk-
ten von den Festsetzungen des B-Plans „Krötenhecken“ ab: 
- Die Überschreitung der mittleren Wandhöhe (WH) bei Grenzbebauung der Garage gem. Art. 

6 Abs. 9 BayBO wird mit dem natürlichen Geländeverlauf und der höhengleichen Einstel-
lung der Garage zum neuen Straßenniveau begründet. Mithin wird eine Überschreitung von 
1,45 m als Abweichung beantragt. Durch die Überschreitung entstehen dem Nachbargrund-
stück keine Nachteile, da lt. B-Plan ebenfalls eine Grenzgarage angebaut werden muss. Die 
beantragte Abweichung wurde mit der zuständigen Genehmigungsbehörde vorbesprochen 
und dort Zustimmung signalisiert. 
Die hierzu relevante B-Plan-Festsetzung zur WH bei Grenzgaragen (Hangbereich) unter 
Pkt. 4.1 von max. 4,50 m ± 0,30 ü. Gelände kann dabei eingehalten werden. Insofern ist die 
gemeindliche Zustimmung hierzu nicht erforderlich. 

 
- Befreiungen werden jeweils zu den beidseitig geplanten 3,50 m bzw. 3,75 m breiten Quer-

giebeln u.a. zur festgesetzten Wandhöhe (WH1) von 4,00 m ± 0,30 (gepl. 5,90 m); der fest-
gesetzten Dachform von Dachaufbauten als Sattel-/Walm-/Schleppgaube (gepl. Flachdä-
cher) sowie der festgesetzten Dachneigung der Dachaufbauten zwischen 30-48° (gepl. 2°) 
beantragt. 
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Die Überschreitungen sind aus planerischer Sicht als gestalterische Symmetrien notwendig 
und werden mit einer wirtschaftlichen und sinnvollen Schaffung von Wohnraum im DG be-
gründet. 
Da die beantragten Befreiungen zahlreichen bereits erteilten gleichgearteten Abweichungen 
entsprechen, kann ebenfalls die Zustimmung hierzu empfohlen werden. 

 
Die Einzelgarage mit Technikraum an der westlichen Grundstücksgrenze soll unterkellert wer-
den. Die hierzu geplante Außentreppe im hinteren/südlichen Gartenbereich überschreitet im 
Austrittsbereich ca. 1,20 m die hintere Baugrenze, welches allerdings als untergeordnet zu be-
trachten ist und daher keine Relevanz beigemessen wird. Der zweite PKW-Stellplatz wird im 
nördlichen Vorgartenbereich nachgewiesen. 
 
Insgesamt wurde die Planung im Vorfeld mit dem Stadtbauamt sowie mit der Genehmigungs-
behörde vorabgestimmt und die hieraus gemachten Anregungen in die Planvorlage eingearbei-
tet. Die Nachbarbeteiligung hat stattgefunden. Insofern kann die Zustimmung zum vorliegenden 
Bauantrag empfohlen werden. 
 
Rechtslage: 
B-Plan „Krötenhecken“ 
 
 
Beschluss: 
Zum Bauantrag von Frau Stefanie und Herrn Christoph Loy auf Wohnhausneubau mit Garage 
an der Vogelwiese 22 wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt und den Befreiungen zu den 
B-Plan-Festsetzungen bezüglich der gepl. Wandhöhe, Dachform und Dachneigung der beiden 
Quergiebeln zugestimmt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

5.4 
Bauantrag Nina und Marius Grybowski; 
Wohnhausneubau mit Garage; Häckerweg 2 
B-Plan "Hinterm See" 

 

 
Nina und Marius Grybowski beantragen im B-Plan-Gebiet „Hinterm See“ den Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Garage auf dem Grundstück am Häckerweg 2, Flur-Nr. 3100/6 der Ge-
markung Erlenbach 
 
Das eingeschossige Wohnhaus mit Satteldach DN= 45° und den Abmessungen 13,61 m * 
12,90 m und einer unterkellerten Garage weicht in nachstehenden Punkten von den Festset-
zungen des B-Plans „Hinter See“ ab: 
 
- Befreiungen werden jeweils zu den beidseitig geplanten 5,50 m bzw. 6,50 m breiten Dachauf-
bauten bzw. Quergiebeln notwendig, da der Bebauungsplan festsetzt, dass Dachaufbauten eine 
Länge von 2,50 m nicht überschreiten sollen. Die Abstände von mind. 2,50 m zu den Giebelge-
simsen werden eingehalten. Die Dachaufbauten bzw. Quergiebel werden abweichend zur fest-
gesetzte Geschosshöhe von 3,75 m (gepl. 6,51 m); der festgesetzten Dachform von Dachauf-
bauten als Sattel-/Walmdach (gepl. Flachdächer) sowie der festgesetzten Dachneigung der 
Dachaufbauten zwischen 40+-5° (gepl. 0°) beantragt. 
Die Überschreitungen sind aus planerischer Sicht notwendig und werden mit einer wirtschaftli-
chen und sinnvollen Schaffung von Wohnraum im DG begründet. 
Da die beantragten Befreiungen zahlreichen bereits erteilten gleichgearteten Abweichungen 
entsprechen, kann ebenfalls die Zustimmung hierzu empfohlen werden. 
 
- Das Wohngebäude soll mit Dachziegeln in der Farbe anthrazit statt der Festsetzung „rotbraun“ 
ausgeführt werden. Hierfür wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach Befreiungen erteilt. 
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- Die Bauherren beantragen eine Einfriedung mit einer abweichenden Höhe von 2,0 m als Dop-
pelstabmattenzaun. Hierfür ist eine Befreiung der Materialität und Einfriedungshöhe notwendig. 
Vergleichbare Befreiungen wurden auch hierzu bereits erteilt. 
 
Die beiden notwendigen PKW-Stellplätze werden in den Garagen nachgewiesen. 
Eine Nachbarbeteiligung hat stattgefunden. Insofern kann die Zustimmung zum vorliegenden 
Bauantrag empfohlen werden. 
 
Rechtslage: 
B-Plan „Hinterm See“ 
 
Beschluss: 
Zum Bauantrag von Frau Nina und Herr Marius Grybowski auf Wohnhausneubau mit Garage 
Häckerweg 2 wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt und den Befreiungen zu den B-Plan-
Festsetzungen bezüglich der gepl. Wandhöhe, Dachform und Dachneigung der beiden Quer-
giebeln sowie der abweichenden Dachfarbe und Einfriedungshöhe zugestimmt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 

5.5 
Bauantrag Freya und Raphael Haag; 
Neubau eines Einfamilienhauses; Am Sonnenberg 9 
B-Plan "Hüterchen-Schippacher Straße" 

 

 
Freya und Raphael Haag beantragen die Baugenehmigung für den Neubau eines Einfamilien-
hauses auf dem Grundstück „Am Sonnenberg 9“, Fl.-Nr. 668, Gemarkung Mechenhard. Das 
Vorhaben liegt im Bereich des Bebauungsplans “Hüterchen-Schippacher Straße“.  
 
Das Wohnhaus wird mit einer Größe von 11,49 m x 10,16 m innerhalb der Baugrenze errichtet. 
Die Garage wird mit einer teilweisen Baugrenzüberschreitung geplant. Gegenüber dem Gara-
genstandort im B-Plan im Norden, planen die Bauherren an die Grenzgarage des Nachbarn auf 
der Südseite anzubauen. Die Baugrenze würde hierbei um 3,0 m überschritten, wobei bereits 
der Nachbar durch die Errichtung seiner Grenzgarage dessen Baugrenze überschritten hatte.  
 
Der Bauantrag benötigt außerdem eine Befreiung hinsichtlich der festgesetzten Geschosshö-
hen. Im Kellergeschoss ist die Höhe mit 2,70 m festgesetzt und im Erdgeschoss mit 2,80 m, die 
Geschosshöhe soll jeweils 2,96 m betragen. Da die Geschosshöhenfestsetzungen nicht mehr 
zeitgemäß sind, kann dieser Befreiung zugestimmt werden. Im Baugebiet wurden bereits ent-
sprechende Befreiungen erteilt. 
 
Durch die vorgeschriebene Hangbebauung und die geplante Dachneigung (DN= 40°) entstehen 
sowohl im Dach- als auch im Kellergeschoss ein Vollgeschoss. Da die Überschreitung im Voll-
geschossnachweis jedoch geringfügig ist und sich das Haus trotzdem in den städtebaulichen 
Kontext einfügt, kann der Befreiung/Überschreitung von zwei auf drei Vollgeschosse zuge-
stimmt werden. 
 
Die Bauherren beabsichtigen den Bau einer flachgeneigten Gaube mit DN= 5°. Der Bebau-
ungsplan setzt fest, dass stehende Gauben ab 35° Hauptdachneigung zulässig und sog. 
„Schleppgauben“ nicht erlaubt sind. Die festgesetzte max. Gesamtbreite sowie die Fenster-
Brüstungshöhe von 1,20 m werden eingehalten. Die Befreiung kann aus Sicht der Verwaltung 
erteilt werden.  
 
Der Hauseingang soll mittels einer fortlaufenden Überdachung die Garage mit gepl. Flachdach 
das Wohnhaus miteinander verbinden, um trockenen Fußes von der Garage in das Wohnhaus 
zu kommen.  
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Da lediglich die Dachform „Flachdach“ für Garagen festgesetzt ist, wäre hier ebenfalls eine Be-
freiung z. Dachform notwendig; diese greift jedoch nicht in die Grundzüge des Bebauungspla-
nes ein.  
Mit der geplanten Eingangsüberdachung wird die festgesetzte Baulinie geringfügig überbaut, 
welches städtebaulich als untergeordnet zu bewerten ist. 
 
Die beiden notwendigen PKW-Stellplätze werden in der Doppelgarage nachgewiesen. Die 
Nachbarbeteiligung hat laut der Bauherren stattgefunden. Insofern kann die Zustimmung zum 
vorliegenden Bauantrag empfohlen werden. 
 
Rechtslage: 
B-Plan „Hüterchen-Schippacher Straße“ 
 
Beschluss: 
Zum Bauantrag von Frau Freya und Herrn Raphael Haag auf Neubau eines Einfamilienhauses 
„Am Sonnenberg“ 9 wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt und den Befreiungen zu den B-
Plan-Festsetzungen bezüglich der gepl. Geschosshöhe, abweichender Dachform und -neigung 
der Gaube, Anzahl der Vollgeschosse, Dachform und -neigung der Eingangsüberdachung so-
wie geringfügiger Überschreitung der Baulinie durch die Eingangsüberdachung zugestimmt. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
 
 
6 Anfragen aus dem Gremium  

 
Diskussionsverlauf: 
SR Michael Wöber informiert darüber, dass auf dem Feuerwehrhaus an der Barbarossastraße 
Dachziegel in der Dachrinne lägen und bittet um Überprüfung. 
 
BGM Berninger sichert die Überprüfung durch die StadtBAU zu.  
 
  
 
 
 
 
Erster Bürgermeister Michael Berninger schließt um 20:15 Uhr die öffentliche Sitzung des Bau-, 
Umwelt- und Verkehrsausschusses. 
 
 
 
 
 
 

Michael Berninger    Karl Franz 
Erster Bürgermeister    Schriftführer 

 


